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Zeichen der Reue aus dem ehben gehen; die Provinzial⸗Synode
von Gran 1858 (Tit 6. hingegen ganz auf dem
Standpunkt der Conſtitution Detestabilem und verweigert die
chriſtliche Beſtattung ausnahmslos Allen, welche im uell oder
an einer bei demſelben erhaltenen unde ſterben, 5„8 Ublata
Episcopis t Ordinariis OGOTUM SUPer hae interpret-
andi dispensandi facultate.“ V  Indeß ird * m olch'
ſchwierigen Fällen wohl immer geboten erſcheinen, daß der eel
ſorger ſich ſpecielle Weiſungen ſeines Ordinariates Tbitte

Eduard riedrich,
Subrector im fürſterzb. Prieſterſeminar in Wien.

Mitwirkung zur Sünde des Nächſten.) In den eicht
des Prieſters Bruno Iomm Sabina, ein Dienſtmädchen.

Nach vollſtändig abgelegter Beichte und Entgegennahme der Er
mahnung und Buße bittet ſie noch um Aufklärung ber ein Be⸗
denken hr Dienſtherr nämlich habe einen erwachſenen Sohn,
der ſie ſchon wiederholt mit größeren und kleineren Paquets m
ein entferntes Haus chickte, wo ſie dieſelben der bezeichneten
Thüre abzugeben und ohne em eitere ſich wieder empfeh
len Eine ewiſſe Heimlichkeit und Haſt bei dieſen Auf
trägen ſei ihr ſchon früher aufgefallen; jetzt habe ſie aber neulich
mit der Magd, we Im remden Hauſe die Gegenſtände immer
m Empfang mmen, ſo wiſchen der Ure ern paar borte
gewechſelt und aus thren eden entnommen, daß teſe inge
enke für eine übel beleumundete Perſon eien, mit welcher
der junge Herr ein unſauberes Verhältniß unterhalte. Es wäre,
ahr ſie fort, nie ein Laut von ihr iber ihre Lippen gekommen,
aber habe ihr eben wieder den Auftrag gegeben, einen hüb
chen Frauenkleiderſtoff kaufen denn EL verſtehe ſich auf
derlei inge nicht und ihn dann, Ohne ihn nach Hauſe zu
bringen, in das ewußte Haus tragen. eil nicht ſo ſehr
gedrängt habe, olle ſie nun doch zuerſt zur größeren Sicherheit
fragen, ob ſie dieſe Aufträge auch mit 9  em Gewiſſen ausf
ren Urfe
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Bruno, der Beichvoater hat die eben nicht gedrängte Aus⸗

führung Sabinens geduldig angehört, ſieht auf den erſten Blick,

daß es ſich hier um eine Cooperatio handle, und daß dieſe ſo

leichterdings nicht angehe. „Müßten Sie etwa ſchweren Schaden

nehmen, vielleicht ſogar den Dienſt verlieren, wenn Sie den Auf⸗

trag nicht ausführen wollten?“ — frägt er Sabina. — Das

glaube ſie zwar nicht, iſt ihre Antwort, aber verdrießen werde

den jungen Herrn ihre Widerſetzlichkeit allerdings und ſie möchte

doch mit allen Menſchen und vor Allem mit ihrer Herrſchaft in

Frieden leben. — Auf dieſen Beſcheid geſtützt entgegnete Bruno,

allerdings ſei der Friede ſehr wünſchenswerth, aber immer könne

man denſelben einmal nicht bewahren und auch ſie dürfe in

dem Falle die Aufträge des jungen Menſchen nicht ausführen;

denn ein geringer Verdruß könne es nicht entſchuldigen, zur

Sünde eines Andern mitzuhelfen. Uebrigens hätte ſie, in Folge

ihrer Bedenken auch ſchon früher nachforſchen ſollen, ob ſie da

nicht an einer Sünde ſich betheilige, und es werde jedenfalls gut

ſein, dieſe Unterlaſſungsſünde einzuſchließen, zu bereuen und in

Zukunft vorſichtiger zu ſein in derlei Dingen. Darauf empfängt

Sabina die Abſolution und entfernt ſich: es leuchtet ihr den

Augenblick Alles ziemlich ein, was ſie vernommen. — Doch

kaum iſt ſie zu Hauſe und der Sohn des Hauſes — nennen

wir ihn Theodor — urgirt ſeinen Auftrag, da ſteigen ihr ganz

entgegengeſetzte Gedanken auf.

Was ſie bei der Sache thue, ſei, kommt ihr vor, doch

nichts Schlechtes, und um die Abſichten Theodors brauche und

wolle ſie ſich auch weiter nicht kümmern; übrigens könne er die⸗

ſelben auch ohne ihre Dienſtleiſtung, wenn er einmal wolle,

ebenſogut ausführen; und gar bei allen Aufträgen ihrer Herr⸗

ſchaft unterſuchen zu müſſen, ob keine ſchlechte Abſicht im Spiele

ſei — wie der Beichtvater, wenn ſie ihn recht verſtanden, gemeint

habe — dieſe Forderung bringt bei näherer Ueberlegung ihr

anfängliches Vertrauen und ihre Bereitwilligkeit erſt vollends

zum Schwanken, und ſo will ſie einmal vorläufig thun, was317
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ihr aufgetragen wird, bis ſie wieder Gelegenheit finde, ihre
neuen Bedenken vorzulegen.

Wie nun in leſe Bedenken nicht lediglich den Ein⸗
flüſterungen des Böſen zuzuſchreiben; oder war Bruno's Ent⸗
eidung wirklich In etwa zu ſtrenge? Wieviel iſt an dieſen,
was jenen ahres wieviel Irriges?

Antwort Was zunächſt jene allgemeine Vorſchrift
geht, mit der Ausführung von Aufträgen vorſichtiger ſein,
ſo läßt ſich reilich keine Pflicht ſtatuiren, eines bloßen

U U über eine etwa verborgene echte Abſicht, der—
ſelben weiter nachzuforſche da ſe in dem Falle, wo dem
Untergebenen, reſp Dienſtboten, von dem re  mäßigen orge
ſetzten eine un zweifelhaf erlaubte Handlung eſohlen
wird, jener nicht nur gehorchen kann, ſondern muß, ſo ange
der weifel ber die Erlaubthei nicht einer moraliſchen
Gewißheit (wenigſtens late sumpta) iber die Unerlaubtheit 9e
ſteigert iſt Um mehr muß dieß da gelten, wo erſt zwei⸗
elhaft iſt, ob das, wozu ein Dienſtbote durch eine ſich 9E
wiß erlaubte andlung beiträgt, ſittlich gut oder ſchlecht ſei
ieß Bedenken möchte alſo der Sabina vielmehr ein richtiges
natürliches Gefühl eingegeben haben, daß, wofern auf einer
olchen Forderung beſtanden würde, nicht nur die ruhigen Augen⸗

threr Standesgenoſſen gezählt wären, ondern eine völlige
Störung jedes Dienſtverhältniſſes herbeigeführt werden müßte

Angenommen aber, eS che eine echte Abſicht ereits
feſt, wie in Unſerem Falle die Unterhaltung eines ſündhaften
erhältniſſes, dann bedarf eS zu einem richtigen Urtheile ber
die Erlaubthei einer Mitwirkung hiezu vor em der nter
ſcheidung in eine ormelle und eine materielle Mitwirkung zur
Sünde Die erſtere ird definirt als actio qua quis cConeurrit
20 malam alterius actionem CUIN Jusdem CognitioneI
tione (Müller, 60 ILOT. 60 III VOI II, 36) und ihr
Weſen liegt demnach darin, daß man dem Nächſten, der eine
). — un dhaf te That ollführt, a3 ſein will; daß man
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will und beabſichtigt, daß eine Hilfeleiſtung zur Sünde miß  —
braucht werde (ſo NoOldin In eitſchr kath Theologie“,
Innsbruck 1879, II 498); 66 actio C00perantis fat 6u

cognitione eb volitione m 11 aAltem implicita. Gury) Daß
aber eine Mitwirkung, die immer eine Billigung der Sünde
m ſich chließt, aus keinem Grunde rlaubt werden könne, dar
über gibt eS ſelbſtverſtändlich nur eine Stimme.

Die materielle Mitwirkung ird definirt als actio qua
quis Concurrit 20 malam alterius actionem sine istius vOli-
tione (Müller bei welchem man alſo zwar mitwirkt zu
einer That, welche unde iſt, ſo aber, daß der Mitwirkende
die un nicht will, ondern aus einem der Sünde fremden
Beweggrunde ande Dieſe materielle Mitwirkung nun iſt zwar
keineswegs ſchlechthin rlaubt, ondern vielmehr Charitate
verboten; ſie kann aber unter gewiſſen Bedingungen rlaubt
werden, und fordert deren einſtimmig zwei Erſtens
wird verlangt und eigentlich chon vorausgeſetzt eine in ich,
nach Objekt, Zweck und Umſtänden (  el ſie M Mitwirken  —
den abhangen) wenigſtens indifferente andlung; zweitens
ein en  rechen wichtiger Grund der eigenen Nothwendigkeit
oder des eigenen Nutzens, dem bekannten Grundſatze gemäß
Charitas OII Obligat CUu gravi ineommodo. ./
wichtig aber muß dieſer run ſein, ſo gewichtiger:

16 gewiſſer die ſündhafte That des Andern nur unter meiner
Mitwirkung möglich iſt; e unmittelbarer ich darauf Ein
fluß nehme; 1e ſündhafter dieſelbe iſt

Nach dieſen Anhaltspunkten kann die Entſcheidung unſres
alles, u dem offenbar eine materielle Mitwirkung vorliegt, In
Wenigem erlediget werden ES erſcheint erſtlich klar, daß
Sabina mit der Ueberzeugung, das, was ſie In der Sache
thue, ſei nichts Schlechtes, nicht gerechtfertigt iſt, indem hiebei
die zweite, weſentliche Grundbedingung zur Erlaubtheit einer
mitwirkenden Handlung ganz überſehen ird tritt ferner
der Mangel; an Unterſcheidung von Seiten Bruno's Tage



70 —
Denn allerdings halfen alle der Sabina aufgetragenen Hand

lungen zur Sünde Theodors mit un können deßhalb nicht
rlaubt ſein) aber u einer wie verſchiedenen Art nd

Weiſe! Der Ein auf des Stoffes zunächſt mit der
unde ebdor In einem ſo entfernten Zuſammenhange, daß
gewiß der 0  eil, einer unfreundlichen Behandlung ge⸗
ſetzt ſein, hinreicht, denſelben erlauben. Und gefetzt ſodann,
Sabina Urde ſich deſſen weigern, wie leicht önnte Theodor
auch ohne ſie, durch ern andres Geſchenk, das beſorgen
kann, wie in früheren Fällen ſeine Abſicht erreichen. Machen
dieſe Umſtände lLein die Handlung auch nicht chon erlaubt,
wie Sabina meint, ſo iſt mit Rückſicht auf ſie doch ein gerin⸗

run zur Erlaubtheit vonnöthen; 10 dürfte hier ein
ſolcher chon in dem Dienſtverhältniß allein liegen, da 10 auch
Hilfeleiſtungen, wie in einem Wuchergeſchäfte eld
zählen, ziemlich allgemein, auch vom Alphons ( 3 780,

8012 ratione famulatus rlaubt werden.
Was aber die eb bri U des Kleiderſtoffes betrifft,

handelt eS ſich hier unit eine Streitfrage. Einige Moraliſten
ind der Anſicht, ſei einem iener aus einem ehr wichtigen
Grunde erlaubt, der Concubine ſeines Herrn Geſchenke ber  2
bringen; ſie nden darin eine an und für ſich indifferente Hand⸗
lung, durch welche zur Sünde eines Andern ohne ſie wollen)
mitzuwirken, aus einem verhältnißmäßig wichtigen Grunde
Qu. ſei Der hl Alphonſus II. 2.0 iſt abſolut
dagegen bezeichnet teſe Handlung als ſündhaft und für
ſich (intrinsece malum), quia TGVOTa unera PEI burpem
AMmOrEeM fovent  5 ſo daß alſo nach der oben angeführten Be⸗
zeichnung Gury's eine implicita mali Olitio vorhanden

verdient dieſe Anſicht der Auctorita des
Lehrers und In Anbetracht des angeführten Grundes alle Be
rückſichtigung. Indeß iſt auch auf das ewiſſen des Pönitenten
Rückſicht nehmen, und nachdem jedenfalls keine
entſchiedene Frage handelt, kann der OConfessarius eine olche
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Dienſtleiſtung hingehen laſſen falls der Pönitent ber die Er
laubtheit derſelben keinen Zweifel hat, aher ſie für wahrſcheinlich
erlaubt hält (ef. Alph II 604.), wie Sabina In
erem Falle enn andrerſeits auch der entſprechend
I  ige Grund nicht fehlt als da ware enn Theodor
Beſitze des Vertrauens ſeiner Eltern vorausſichtlich vermöchte
und höſen Willen genug ſie ́um ihren guten Ruf oder
um ihren Dienſt 3u bringen zuma venn ihr keine andre

Ausſicht ſtände Ae denn dieſe Mitwirkung zur Sünde
bleibt immerhin ſehr nahe

edoch wird der Beichtvater Perſon dieſer Lage
dringend anrathen ſobald * moraliſch möglich iſt freiwillig
dieß Dienſtverhältniß öſen, eil ſie aus Anlaß der Ver
mittlung bei m unſauberen Verhältniß, ſelbſt vielfacher Ge
legenheit nneren Sünden, und emner derartigen Umgebung
vielleicht auch äußeren efahren ausgeſe iſt Ernne Forderung,
we die Anhänger beider Anſichten werden ſtellen müſſen,
und welche der vom Alphons vertretenen eigentlich ſchon

enthalten iſt
Eine andere rage ob Sabina nicht den Eltern ebdor

was ihr ekannt iſt 0 habe, ieg allerdings nahe,x aber
doch außer den Grenzen unſerer Erörterung Jedenfalls könnte
ihr der OConfessarius Eene P fli tun hierzu dann
auferlegen wenn gegründete offnung auf Erfolg Eſtande nd
ſie zugleich ſe auch vor mMem mäßig großen Nachtheile der
ihr araus erwachſen könnte geſichert bliebe
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reich unter Umſtänden von der bürgerlichen Geſetzgebung ge
tattet wir das canoniſche Ehehinderniß der Forderung der
öffentlichen Sittlichkeit 1. das Hinderniß der Ustitla
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ſalien zu Stande 2) 21


